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Vorwort

Selten habe ich so glücklich auf die Entstehung dieser Dissertation geblickt wie
am Abend des 7. September 2024 in einer Berliner Eckkneipe. Der Abschluss der
Arbeit lag da schon mehr als ein Jahr zurück, ihre Verteidigung immerhin sechs
Wochen. Ohne mein Wissen hatte sich am besagten Abend in jener Kneipe ein
Großteil derMenschenversammelt, diemein Leben und die Entstehung dieserArbeit
zuvor über Jahre begleitet und geprägt hatten. Ich wurde unter einem Vorwand in die
Bar geschoben – und feierte plötzlich den Abschluss der Promotion mit jener wilden
Mischung toller Menschen, die sich sonst wohl nur in meiner Danksagung auf so
engem Raum getroffen hätten.

Bis zu diesem Abend erschien mir die Danksagung der Dissertation als eine
schöne Tradition. In der Berliner Kneipe wurde sie zum Bedürfnis. Ohne die Un-
terstützung all dieser und weitererMenschen hätte ich das Projekt Doktorarbeit nicht
beginnen, nicht durchführen, nicht abschließen können. Manche haben die mir da-
mals verrückt erscheinende Idee einer fachfremden Promotion befeuert, andere nicht
energisch genug abgeraten; manche haben meine Argumente mit inhaltlicher Kritik
auf die Probe gestellt, andere mir die Kraft gegeben, dieser Kritik zu begegnen;
manche hatten für meine Sorgen immer ein offenes Ohr, andere stets aufbauende
Ratschläge parat; manche haben mich mein ganzes Leben begleitet, andere waren in
wichtigen Momenten an meiner Seite; manche gruben sich begeistert mit mir durch
die letzte Verästelung des Medienverfassungsrechts, andere ließen sich nicht davon
abschrecken und teiltenmit mir gute Laune auch und gerade außerhalb vonArtikel 5.
All diesen Menschen gebührt in einem Ausmaß Dank, dem diese Zeilen hier
schwerlich gerecht werden. Ein paar von ihnen möchte ich zumindest hervorheben.

Ich danke Professor Dr. Thomas Wischmeyer, der sich einst auf das Wagnis der
Betreuung eines Nichtjuristen einließ. Ihm gelang es mit einer bemerkenswerten
Selbstverständlichkeit, mir in denvergangenen Jahren gleichsam aufAugenhöhe und
als Vorbild zu begegnen – sowohl in der Rolle als Doktor- wie auch als Familienvater.
Dank längerer Gastaufenthalte am Weizenbaum-Institut und am Wissenschafts-
zentrumBerlin für Sozialforschung entstand dieArbeit zwar fernvonBielefeld, doch
nicht in Einsamkeit. Für dieses zweite akademische Zuhause und ihre umfassende
Unterstützung danke ich Professorin Dr. Jeanette Hofmann, Dr. Julia Pohle und
Professor Dr. Thorsten Thiel. Professor Dr. Johannes Hellermann danke ich für die
Erstellung des Zweitgutachtens, der Studienstiftung des deutschen Volkes für das
großzügige Promotionsstipendium.



Wie niemand sonst hat Julia Barthel diesen Lebensabschnitt geprägt und berei-
chert. Die Aussicht darauf, auch die künftigen Abschnitte gemeinsam mit ihr ge-
stalten zu dürfen, erfüllt mich mit mehr Stolz als jeder Titel.

Für ihre bedingungslose Unterstützung von Tag eins an danke ich meinen Eltern.
Sie sind mir jenes Vorbild, das ich meinem Sohn gern sein möchte. Ihnen dreien ist
diese Arbeit gewidmet.

Berlin, im September 2024 Torben Klausa

Vorwort6
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Teil 1

Einführung

Das Grundgesetz ist eine optimistische Verfassung. Es wagt die Demokratie.
Denn aller rechtlichen Verpflichtung zur demokratischen Staatsform in Art. 20
Abs. 1 GG zum Trotz: Demokratie kann auch das Verfassungsrecht nicht verordnen.
Unsere Verfassung muss vielmehr stets darauf vertrauen, dass „das Deutsche Volk“
den Voraussetzungen seiner Demokratie auch gerecht wird; dass auf dem Weg zur
demokratischen Entscheidung nicht die lauteste Stimme oder der größte Geldbeutel,
sondern das beste Argument überzeugt. Dieses Vertrauen bringt das Grundgesetz
seinen Bürger*innen voller Zuversicht entgegen.

Kern dieses demokratischen Optimismus unserer Verfassung ist die Meinungs-
freiheit: „unmittelbarster Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit in der Gesell-
schaft[; für] eine freiheitlich-demokratische Staatsordnung […] schlechthin kon-
stituierend[;] in gewissem Sinn die Grundlage jeder Freiheit überhaupt“1 – die At-
tribute, mit denen das Bundesverfassungsgericht die Meinungsfreiheit bereits früh
versah, zeugen von der kaum zu überschätzenden Bedeutung des Prozesses der
öffentlichen Meinungsbildung, auf den sich jede Demokratie verlassen muss, ohne
ihn sicherstellen zu können. In Anlehnung an Böckenförde: Der demokratische Staat
lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.2

Garanten einer funktionierenden öffentlichen Meinungsbildung in der Demo-
kratie sind vielmehr die an ihr Beteiligten. Doch nicht nur Individuen, dieMeinungen
bilden und äußern, spielen dabei eine Rolle, sondern gerade auch mediale Ak-
teur*innen, die auf demMarktplatz derMeinungen alsMittler*innen, Kurator*innen
und Verstärker*innen wirken. Ohne sie ist in einer „Massendemokratie“ der
84 Millionen Bundesbürger*innen eine demokratische Öffentlichkeit nicht her-
stellbar.

Auch mit Blick auf die Medien bleibt Böckenfördes Diktum relevant: So zentral
sie für eine funktionierende Demokratie sein mögen, so sehr hängt ihr demokrati-
scher Nutzen von ihrer Unabhängigkeit ab, also davon, dass sie ihreMittlerrolle ohne
staatliche Intervention ausüben. Nur freie Medien können die Demokratie stärken –
doch zugleich verbietet ihre Freiheit, dass der Staat sie dazu verpflichtet. In anderen

1 BVerfGE 7, 198 (208).
2 Böckenförde, Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation (1967) (zitiert

nach Böckenförde, Recht, Staat, Freiheit (2006), S. 112).



Worten: Eine Mediendemokratie lebt von Voraussetzungen, die der Staat nicht ga-
rantieren kann.

Dass er die Pflicht hat, es trotzdem zu versuchen, soll die vorliegende Arbeit
belegen. Denn der Staat, so wird zu zeigen sein, mag Medien nicht darauf ver-
pflichten können, ihre Freiheit stets zumVorteil eines konstruktiven, demokratischen
Diskurses zu nutzen. Doch dort, wo durch sie eine Gefahr für eben diesen Diskurs
ausgeht, kann der Staat, besser: muss er ihnen konsequent entgegentreten.

Ein solches konsequentes Entgegentreten ist im Bereich der Medien im Jahr 2023
aus zwei Gründen eine besondere Herausforderung. Zunächst können mediale Ge-
fahren für Meinungsbildung und Demokratie meist nicht klar erkannt, sondern nur
erahnt werden: Wie groß muss inhaltliche Vielfalt sein, damit der demokratische
Diskurs keinen Schaden nimmt? Wo verläuft die Grenze zwischen medialer Kritik
und antidemokratischer Propaganda? Ab wann bedeutet Medienkonzentration eine
Gefahr für die öffentliche Meinungsbildung? Ob medialer Einfluss negative Aus-
wirkungen auf demokratische Prozesse haben kann, steht außer Frage. Doch wie
genau sich diese Wirkungen entfalten und wo ihre kritische Schwelle liegt, das er-
scheint deutlich weniger tatbestandstauglich.

Hinzu kommt die digitale Revolution der Medienlandschaft. Unser heutiger
demokratischer Diskurs entfaltet sich zwischen YouTube, TikTok undMediatheken;
zwischen Polit-Influencer*innen, Targeted Advertising und Telegram-Gruppen;
zwischen Smartphone, Tablet und E-Reader. Er stammt – wortwörtlich und im
übertragenen Sinne – aus einem anderen Jahrtausend als der Dreiklang von Presse,
Rundfunk und Film, mit dem der Wortlaut des Grundgesetzes den Medien begegnet.
Dass undwie dieserWortlaut derweil geeignet ist, auch digitalenMedien nicht nur zu
begegnen, sondern ihren Gefährdungspotenzial für die Demokratie aktiv entge-
genzutreten, soll auf den folgenden Seiten deutlich werden.

A. Ein Digitaler Strukturwandel der Öffentlichkeit

Die Voraussetzungen für eine funktionierende demokratische Meinungsbildung,
die Bedingungen für die kommunikative Vermittlung zwischen dem Individuum als
Teil der Gesellschaft einerseits und der öffentlichen Entscheidungsfindung als Teil
der Staatsorganisation andererseits, sind, wie dargestellt, keine Selbstverständlich-
keit – eine Konstante sind sie ebenfalls nicht. Unter dem Titel „Strukturwandel der
Öffentlichkeit“3 hat Habermas in seiner Habilitationsschrift einst zwei Wellen der
Veränderung der demokratischen Scharnierfunktion von Öffentlichkeit nachge-
zeichnet: ihre Herausbildung als bürgerliches Ideal zu Zeiten des Liberalismus sowie
die zunehmende Gefährdung und der Zerfall dieses Ideals durch die Realität der
massenmedialen Gesellschaft.

3 Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962).
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Inzwischen, so argumentiert eine steigende Zahl entsprechender Veröffentli-
chungen,4 werden wir Zeug*innen eines dritten Strukturwandels der Öffentlichkeit,
an dem die Digitalisierung einen entscheidenden Anteil hat: An die Seite, oftmals
auch an die Stelle der klassischen „One-to-many“-Massenmedien Presse und
Rundfunk sind mediale Akteure getreten, die nicht eigene Inhalte in redaktioneller
Arbeit erstellen und an ihr Publikum verbreiten, sondern sich stattdessen auf die
„bloße“ Vermittlerfunktion zwischen Inhalte-Ersteller*in und -Rezipient*in kon-
zentrieren. Suchmaschinen wie Google, Microbloggingdienste wie Twitter, Vi-
deostreamingdienste wie YouTube und TikTok sowie soziale Netzwerke wie Face-
book und Instagram kennt der allgemeine Sprachgebrauch häufig als „Plattformen“,
was auf ihre Funktion als digitaler Speicher- und Verbreitungsort für Inhalte hin-
weist.

Tatsächlich jedoch wird ihrer Bedeutung für den öffentlichen Diskurs der
Fachterminus „Intermediäre“ deutlich besser gerecht, der auf ihre Rolle als Zwi-
schenakteure, als Vermittler verweist. Ihre Leistung besteht weniger darin, Dritt-
inhalte zu speichern und ihnen auf diese Weise eine Plattform zu bieten. Vielmehr
fußt ihr besonderer Einfluss auf ihrer Fähigkeit, die Aufmerksamkeit ihrer Nut-
zer*innen auf bestimmte Inhalte zu vermitteln oder besser: zu lenken; unabhängig
davon, wo diese gespeichert sind. Diese Vermittlung zwischen Aufmerksamkeit und
Inhalten findet derweil – das ist der vielleicht entscheidende Unterschied zur „alten“
Medienwelt – nicht für ein Publikum im Sinne einer Vielzahl von Nutzer*innen statt,
sondern individualisiert für jede*n Einzelne*n. Die digitale Verarbeitung aller zur
Verfügung stehenden persönlichen Daten der Nutzer*innen ermöglicht den indivi-
duellen inhaltlichen Zuschnitt der intermediären Angebote. Plastisch gesprochen:
84 Millionen Bundesbürger*innen mögen die eine, gleiche BILD-Zeitung lesen und
die eine, gleiche Tagesschau sehen, doch unter ihren Facebook-Feeds gleicht keiner
einem anderen. Wo sich Zeitungen und Rundfunksender an eine Vielzahl von
Menschen – an die Öffentlichkeit oder jedenfalls ihr Publikum – richten, schneiden
digitale Intermediäre ihr Angebot immer auf je eine einzelne Person zu.

Ein auf diese Weise personalisiertes Medienangebot stellt das Ideal einer Öf-
fentlichkeit als Aushandlungsraum für das gemeinsame Interesse einer Gesellschaft
vor grundlegende Herausforderungen, im schlimmsten Fall: infrage. Denn im Ex-
tremfall verwandelt sich die medial vermittelte Erfahrungswelt jeder*jedes Ein-
zelnenvon einer gemeinsamen, öffentlichenDiskursgrundlage in eine personalisierte
Inhalteauswahl. Dass große Teile dieser Auswahl dabei nicht aus redaktionell ver-
arbeiteten Inhalten bestehen, sondern aus Fotos von Essen, Katzenvideos und an-
deren Banalitäten, gereicht dem Ideal der deliberativen Demokratie ebenfalls nicht
nur zum Vorteil. „Der Strukturwandel der Öffentlichkeit vollzieht sich also glei-
chermaßen als Strukturwandel der Privatheit – während das Öffentliche privatisiert

4 Siehe nur Seeliger/Sevignani (Hrsg.), Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit?
(2021); Eisenegger et al. (Hrsg.), Digitaler Strukturwandel der Öffentlichkeit (2021); sowie
selbst Habermas, Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die deliberative Politik
(2022).
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